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Geleitwort

Die vorliegende 30. Auflage der Bundeskostengesetze bringt die Text-
sammlung auf den Stand der Gesetzgebung vom 1. Januar 2021.

Die wesentlichsten Änderungen ergeben sich durch das am 1. Januar 2021
in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Justizkosten- und des
Rechtsanwaltsvergütungsrechts und zur Änderung des Gesetzes zur
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht (Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 –
KostRÄG 2021) vom 21.12.2020 (BGBl. S. 3229). Durch dieses Gesetz
werden Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren, Honorare und Entschädigun-
gen an die wirtschaftliche Entwicklung seit der Kostenrechtsmodernisierung
2013 angepasst. Mit Blick auf die seitdem erheblich gestiegenen Kanzlei-
kosten waren im Bereich der Rechtsanwaltsvergütung sowohl strukturelle
Verbesserungen als auch lineare Erhöhungen notwendig. Darüber hinaus
waren die Gerichtsgebühren ebenfalls zu erhöhen. Die Sach- und Personal-
kosten der Justiz sind gestiegen. Honorare für Sachverständige und Sprach-
mittler mussten auf ein marktübliches Niveau angehoben werden ebenso wie
die Entschädigungen für ehrenamtliche Richter und Zeugen. Von diesen
Reformen betroffen sind in der vorliegenden Sammlung das Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (Nr. 1), das Gerichtskostengesetz (Nr. 2), das Gesetz über
Gerichtskosten in Familiensachen (Nr. 3), das Gerichts- und Notarkostenge-
setz (Nr. 4), das Justizverwaltungskostengesetz (Nr. 5), das Gerichtsvollzie-
herkostengesetz (Nr. 6) und das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
(Nr. 8).

Des Weiteren berücksichtigt wurden u. a. das Gesetz zur Fortentwick-
lung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs- und Insol-
venzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG) vom 22.12.2020
(BGBl. I S. 3256) mit Änderungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
(Nr. 1) und des Gerichtskostengesetzes (Nr. 2).

Das Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkasso-
recht und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 22.12.2020 (BGBl. I
S. 3320) änderte erneut das RVG (Nr. 1).

Das Gerichtskostengesetz (Nr. 2) wurde zusätzlich durch das Gesetz zur
weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur
Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Ge-
nossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und
Pachtrecht vom 22.12.2020 (BGBl. I S. 3328) geändert.

Bereits berücksichtigt wurde das GWB-DigitalisierungsG vom
18.1.2021 (BGBl. I S. 2).

VII




